
Der Schreibgeräte- und 
Büroartikel-Hersteller Inter 
ES Handels- und Dienst-
leistungs Gesellschaft 
mbH & Co KG mit Sitz in 
Nürnberg hat beim Gericht 
der Europäischen Union  
(EuG) in Luxemburg einen 
Prozess um die Wort-Marke 
MILAN gegen den italie-
nischen Fußball-Klub AC 
Milan gewonnen. Das Ge-
richt hat die Klage des AC 
Milan gegen eine Entschei-
dung des EUIPO vom 14. 
Feb. 2017 in vollem Umfang 
abgewiesen (Urteil vom 10. 
Nov. 2021 – Az.: T-353/20). 

Im Februar 2017 beantragte 
der italienische Fußballver-
ein AC Milan (AC Mailand) 
gemäß der Unionsmarken-
Verordnung1 beim Amt der 
Europäischen Union für gei-
stiges Eigentum (EUIPO) 
eine internationale Regis-
trierung mit Benennung der 
Europäischen Union für das 
folgende Bildzeichen, und 
zwar u. a. für Schreibwaren 
und Büroartikel: 

Im April 2017 erhob die 
deutsche Gesellschaft Inter 
ES Handels- und Dienstlei-
stungs Gesellschaft mbH 
& Co KG Widerspruch ge-

gen die beantragte Regis-
trierung. Zur Begründung 
verwies sie auf die 1984 
angemeldete und 1988 ein-
getragene deutsche Wort-
Marke MILAN, die sich u. 
a. auf Waren bezieht, die 
mit den vom Antrag des AC 
Mailand erfassten Waren 
im Wesentlichen identisch 
sind oder ihnen ähneln. Die 
deutsche Gesellschaft ver-
tritt die Auffassung, dass die 
Registrierung der angemel-
deten Marke aufgrund ihrer 
Ähnlichkeit mit der älteren 
Marke eine Gefahr der Ver-
wechslung beim deutschen 
Publikum hervorrufen kön-
ne.

Die Prüf-Aspekte beim 
Verfahren

Als Erstes stellt das Gericht 
der Europäischen Union auf 
der Grundlage einer Rei-
he von  Beweisen, darunter 
Rechnungen und Werbe-
Material in deutscher Spra-
che, fest, dass die ältere 
Marke in Deutschland ernst-
haft benutzt worden ist. 

Als Zweites stellt das Ge-
richt der Europäischen Uni-
on fest, dass die ältere Mar-
ke auf dem deutschen Markt 
sowohl in der eingetragenen 
Form benutzt worden ist als 
auch in einer abgewandel-
ten Form, die sich vor allem 
dadurch auszeichnet, dass 
ein Bildelement hinzugefügt 
wurde, das den Kopf einer 

Art Raubvogel darstellt. In 
dieser Hinsicht hebt das Ge-
richt hervor, dass das zusätz-
liche Bildelement zwar nicht 
ganz vernachlässigbar ist, 
aber  auch nicht als dominie-
rend angesehen werden kann 
und nicht geeignet erscheint, 
die  Unterscheidungskraft 
des Wortelements der älteren 
Marke in ihrer eingetragenen 
Form zu beeinflussen. 

Als Drittes ist das Gericht 
der Europäischen Union 
der Auffassung, dass das 
maßgebliche  Publikum das 
Bildelement der angemel-
deten Marke insbesondere 
aufgrund seiner Größe und 
seiner Position zwar nicht 

ignorieren wird, seine Auf-
merksamkeit sich aber nicht 
darauf  konzentrieren wird. 
Vielmehr wird die Aufmerk-
samkeit des Publikums von 
dem Wortelement angezo-
gen, das aus den Buchsta-

ben „AC“ und dem Wort 
„MILAN“ besteht, da diese 
in  Großbuchstaben und ei-
ner stilisierten Schriftart ge-
schrieben sind und das aus 
ihnen gebildete  Element 
deutlich länger ist als das 
Bildelement. 

Folglich ist das Element 
„AC  MILAN“ nach Auffas-
sung des Gerichts das domi-
nierende Element der ange-
meldeten Marke. 

In diesem Zusammenhang 
stellt das Gericht fest, dass, 
auch wenn ein Teil des Pu-
blikums das Wort-Element 
„AC  MILAN“ der angemel-
deten Marke als Bezugnah-

me auf den  gleichnamigen 
Fußballverein der Stadt Mai-
land (Italien) wahrnehmen 
kann, die einander  gegenü-
berstehenden Zeichen, die in 
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Gericht der Europäischen Union weist Klage des AC Milan gegen Nürnberger 
Schreibgeräte-Hersteller ab

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Rechte der 
Schreibgeräte-Marke MILAN und der AC Milan detailliert 
geprüft – Foto: G. Fessy / CJUE

Fortsetzung auf Seite 2
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Die 14 neuen Titel

D
Deutschlands bester Partykeller
DIE DEUTSCHE LUFTBALLON MEISTERSCHAFT
Die führenden Köpfe im Public Marketing
Die führenden Köpfe im Public-Marketing
Die führenden Köpfe im Stadtmarketing
Die führenden Köpfe im Stadt-Marketing

E
Ein Schritt zum Abgrund
Estate Marketing
Estate Marketing Magazin

G
Gutmenschen

R
Real Estate Branding
Real Estate Marketing

U
Unsere eigene Farm – Hier blüht uns was

W
Wer lacht, datet!

Unter Hinweis auf § 5 Ziff. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für den Titel:

Ein Schritt zum Abgrund

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Offline- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, 
CD-i, DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für 
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, 
Bücher und alle Printmedien.

ITV Studios Germany GmbH 
Agrippastraße 87-93, 50676 Köln

Fortsetzung von Seite 1

phonetischer Hinsicht sehr 
ähnlich sind, beide auf die  
italienische Stadt Mailand 
hinweisen. 

Soweit der AC Mailand mit 
der Bekanntheit der ange-
meldeten Marke in Deutsch-
land argumentiert, die mit 

der großen Bekanntheit die-
ses Fußballvereins zusam-
menhänge, weist das Gericht 
darauf hin, dass nur die Be-
kanntheit der älteren Marke, 
nicht aber die der angemel-
deten Marke, zu berücksich-
tigen ist, um zu beurteilen, 
ob die Ähnlichkeit der von  

zwei Marken bezeichneten 
Waren genügt, um eine Ver-
wechslungsgefahr hervorzu-
rufen. 

Infolgedessen entscheidet 
das Gericht der Europä-
ischen Union, dass die Ähn-
lichkeiten  zwischen den 

beiden in Rede stehenden 
Zeichen insgesamt groß ge-
nug sind, um eine Verwechs-
lungsgefahr zu bejahen. 

Gegen das EuG-Urteil kön-
nen beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) Rechts-
mittel eingelegt werden. (ps)

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die führenden Köpfe im Public Marketing
Die führenden Köpfe im Public-Marketing
Die führenden Köpfe im Stadtmarketing
Die führenden Köpfe im Stadt-Marketing

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse,  Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

New Business Verlag GmbH & Co. KG, 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

DIE DEUTSCHE LUFTBALLON MEISTER-
SCHAFT

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Constantin Entertainment GmbH 
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Wer lacht, datet!

in allen Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungsformen, Ti-
telkombinationen, Abwandlungen, Untertiteln, grafischen Gestaltungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen für alle Medien, insbesondere elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, Film, Fernsehen, Hörfunk 
und sonstige audiovisuelle Medien, Internetseiten und -auftritte, Offline- 
und Onlinedienste sowie sonstige Online-Medien und Multimediaanwen-
dungen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

DORENZ & STRÖLL Rechtsanwälte 
Stammheimer Straße 10-12, 50735 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Gutmenschen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

INGER Verlagsgesellschaft mbH 
Luisenstraße 34, 49074 Osnabrück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Deutschlands bester Partykeller

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 

alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 

elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 

und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Unsere eigene Farm – Hier blüht uns was

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Estate Marketing
Estate Marketing Magazin
Real Estate Branding
Real Estate Marketing

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Wortverbindungen, Abwandlungen und Schriftarten für elektronische und 
digitale Medien und Netzwerke, für Online- und Offline-Dienste sowie für 
sonstige Online-Medien, Internet-Seiten und Apps.

Presse Fachverlag GmbH & Co. KG, 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg
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www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
sowie Personalien und Veranstaltungen 
aus der Markenwelt.

Der markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News.

Der markenartikel zwitschert auch. 
Folgen Sie uns @markenartikler
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